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Stellungnahme

BUKEA W2 nimmt wie folgt Stellung:
Durch den Klimawandel und die fortschreitende Nachverdichtung nähern sich die Infrastrukturein-
richtungen der Stadtentwässerung der Belastungsgrenze, sodass ein Umdenken im Umgang mit der
Abwasserableitung und eine daran angepasste Planung notwendig sind. Die Schmutz- und Rege-
nentwässerung des Plangebietes muss nach den Anforderungen und Zielsetzungen der HBauO, des
HmbAbwG, des WHG, HWaG und HmbKliSchG (inkl. Klimaplan und RISA)dauerhaft sichergestellt
werden.
Es ist frühzeitig die notwendige Planung der Niederschlags-und Schmutzwasserbeseitigung einzubeziehen.
Insbesondere ist ein ausgewogenes Konzept zur Niederschlagswasserbeseitigung der öffentlichen
wie auch der privaten Flächen zu erstellen. Hierbei ist zu beachten, dass das Entwässerungskonzept
verbindliche Angaben enthalten soll, aus denen Festsetzungen ableitbar sind. Regelungen müssen
im Vorwege von Planverfahren entwickelt werden; Flächenkapazitäten (Verdunstung, Rückhaltung,
Speicherung und für Regenwassernutzung) müssen geplant und vorgehalten werden. Sollte die
Einleitungsmenge für Niederschlagswasser in die öffentlichen Abwasseranlagen durch Hamburg
Wasser oder in ein oberirdisches Gewässer durch die zuständige Wasserbehörde begrenzt werden,
sind ausreichende Rückhalteeinrichtungen von vornherein vorzusehen.
Zur Starkregenvorsorge ist obligatorisch ein Überflutungsnachweis entsprechend den allgemein an-
erkannten Regeln der Technik zu führen (unabhängig von der Art und Weise der Regenentwässerung
z.B. Sieleinleitung, Gewässereinleitung). Dabei sind auch die Zuflüsse aus Oberliegerbereichen und
Veränderungen der Unterliegersituation durch einen erhöhten Abfluss zu berücksichtigen. Dadurch
ggfs. entstehende, zusätzliche Flächenbedarfe für notwendige Retentionsflächen sind entsprechend
den Zielsetzungen der RegenInfraStrukturAnpassung (RISA) bereits in den ersten Planungsphasen
zu berücksichtigen.
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